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1 VORBEMERKUNG 

Der Markt Leuchtenberg hat beschlossen, den rechtswirksamen Flächennutzungsplan durch 
Deckblatt Nr. 02 fortzuschreiben. 
Der Markt ist nach der Raumordnung der Region 6 – Oberpfalz Nord zuzuordnen und stellt 
raumordnerisch einen allgemeinen ländlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf dar. 
Leuchtenberg ist dem Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab zugehörig und der Hauptort stellt 
auch den Siedlungsschwerpunkte innerhalb des Gemeindegebietes dar. 
Der Änderungsbereich liegt im Südosten des Ortsteiles Wittschau. 

Lage im Raum 

 
Quelle: Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; verändert KomPlan; Darstellung nicht maßstäb-
lich. 

Der Änderungsbereich erstreckt sich über ein benachteiligtes Gebiet und befindet sich im 
200m-Korridor zur Bundesautobahn A6. 
 
 

Lage Planungsgebiet 
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2 VERANLASSUNG 

Anlass für die Erstellung der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes durch Deck-
blatt Nr. 02 ist es, auf Antrag eines Investors auf einer im Außenbereich liegenden Fläche ein 
Sondergebiet für regenerative Energienutzung zu ermöglichen. Der Änderungsbereich umfasst 
landwirtschaftliche Nutzflächen in Form von Acker und Intensivgrünland. 
Durch die Fortschreibung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes des Marktes Leuch-
tenberg sollen hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzungen entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben geschaffen werden. 
Im Parallelverfahren erfolgt die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
Grünordnungsplan “Sonnenpark Wittschau“, dem weitergehende Informationen und Details 
entnommen werden können. 

Instruktionsgebiet 

Innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich die Flurstücke mit den Flurnummern 265, 
272 (Teilfläche), 275 und 275/1 mit einer Fläche von 31.630 m². Alle aufgeführten Flurstücke 
befinden sich in der Gemarkung Preppach. 

 
 
 

3 PLANUNGSVORGABEN 

3.1 Landesentwicklungsprogramm 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.01.2020 enthält als 
Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung fachübergreifende und rahmen-setzende Ziele, 
die einerseits das querschnittsorientierte Zukunftskonzept zur räumlichen Ordnung und Ent-
wicklung Bayerns konkretisieren, andererseits Leitlinien darstellen, die im Zuge der Regio-
nalplanung konkretisiert werden. Ziel muss dabei stets die nachhaltige Entwicklung der Re-
gionen sein. 
Das aktuelle LEP ordnet den Markt Leuchtenberg nach den Gebietskategorien dem allge-
meinen ländlichen Raum zu. 
Dem Markt Leuchtenberg ist die gesetzliche Verpflichtung, Bauleitpläne an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen, bekannt. Da es sich bei diesen Zielen um verbindliche Vorgaben 
handelt, die eine abschließende Abwägung enthalten, sind sie somit üblicherweise einer wei-
teren Abwägung nicht zugänglich. 
Konkret ist zielbezogen Folgendes anzumerken: 
5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen 

 (G) Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunk-
tionale und bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige 
Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der 
Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien 
und nachwachsenden Rohstoffen sowie für den Erhalt der natürlichen Res-
sourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreis-
läufe sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt werden. 

(G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. 
Insbesondere hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen 
Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden. 

Es findet im Zuge der Planung nahezu keine Bodenversiegelung statt. Die Nutzung als Ex-
tensivgrünland ist in Zukunft möglich und die Flächen gehen der Landwirtschaft nicht dauer-
haft verloren. Beim vorgesehenen Standort handelt es sich um ein benachteiligtes Gebiet. 

6.1  Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur 
(G) Die Energieversorgung soll durch den Um- und Ausbau der Energieinfra-
struktur weiterhin sichergestellt werden. Hierzu gehören insbesondere 
- Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung, 
- Energienetze sowie 
- Energiespeicher. 
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6.2.1  Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 
(Z) Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen 

6.2.3  Photovoltaik 
(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten 
Standorten realisiert werden 

Dem Ziel, die Nutzung erneuerbarer Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen kann 
mit dieser Planung uneingeschränkt Rechnung getragen werden. Ebenso wird dem Grund-
satz 6.2.3 entsprochen, da es sich beim Standort um ein benachteiligtes Gebiet handelt und 
sich im 200m-Korridor zur Autobahn als Vorbelastung befindet. 

7.1.3  Erhalt freier Landschaftsbereiche 
(G) Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weithin sichtbare Bauwerke 
sollen insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern und auf landschaftsprä-
genden Geländerücken errichtet werden. 

Bei der betroffenen Fläche handelt es sich um einen Landschaftsbereich, der aufgrund der 
topografischen Verhältnisse aber nur in einem begrenzten Landschaftsausschnitt einsehbar 
ist. Eine Fernwirkung besteht nicht, zudem sind Vorbelastungen in Form der überörtlichen 
Verkehrstrassen sowie der Freileitung prägend.  
 
 

3.2 Regionalplan 

Für den Betrachtungsraum wird im Regionalplan der Region 6 Oberpfalz Nord ein land-
schaftliches Vorbehaltsgebiet festgelegt. 
 
 

3.3 Arten- und Biotopschutzprogramm 

Der Geltungsbereich wird dem Oberpfälzer und Bayrischen Wald zugeordnet und liegt in der 
naturräumlichen Haupteinheit 401 Vorderer Oberpfälzer Wald und darin wiederum in der Un-
tereinheit 401 F Pfeimdtal und Oberpfälzer Wald. 
Naturraumziele werden für den Planungsbereich selbst nicht definiert. 
 

3.4 Biotopkartierung 

In räumlicher Nähe zum Geltungsbereich befinden sich im Osten und Süden nachfolgend 
beschriebenen Biotope: 

6439-1072-001 (Extensivwiese südlich von Wittschau): 
 Artenreiches Extensivgrünland (65 %), 
 Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache (15 %), 
 Sonstige Flächenanteile (20 %). 

6439-0037-027 (Hecken und Feldgehölze bei Döllnitz - Wittschau - Preppach): 
 Feldgehölz, naturnah (60 %), 
 Hecken, naturnah (40 %). 

 
 

3.5 Artenschutzkartierung 

Bisher sind keine Artnachweise der Artenschutzkartierung (ASK) für den Änderungsbereich 
bekannt. 
 
 

3.6 Schutzgebiete 

Die Untersuchungsfläche ist Bestandteil des Naturparks NP-00010 - Nördlicher Oberpfäl-
zer Wald. 
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4 VERKEHR 

Bahnanlagen 

Im Planungsgebiet sowie dessen Umgebung befinden sich keine Bahnanlagen. 

Straßenverkehr 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über den öffentlich gewidmeten Flurweg (Fl.-Nr. 272, 
Gemarkung Preppach). 
Das Sondergebiet ist somit für den motorisierten Verkehr erreichbar, sonstige Ausbaumaß-
nahmen der vorhandenen Erschließungen sind nicht erforderlich. 
Der zu erstellende Zufahrtsstich umfasst eine Breite von ca. 5,00m. 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Es besteht keine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dies ist für 
die beabsichtigte Nutzung auch nicht erforderlich. 
 
 
 

5 IMMISSIONSSCHUTZ 

Freiflächenphotovoltaikanlagen gelten hinsichtlich des Immissionsschutzes im Allgemeinen 
als absolut umweltfreundlich. 

Schall-/ Schadstoffemissionen 

Die Anlage ist in Bezug auf anfallende Emissionen als geräuschlos zu bezeichnen. Es sind 
keine Kühlanlagen, Stellantriebe und der gleichen vorgesehen. Schadstoffemissionen sind 
gleichzeitig nicht zu erwarten. 
 
Blendwirkungen 
Es wird von keinen Blendwirkungen des geplanten Solarfeldes ausgegangen, da dessen 
Ausrichtung nach Süden erfolgt und der Siedlungsbereich sich nordöstlich, in mindestens 
rund 180 m Entfernung, davon ausdehnt.  
Inwieweit Untersuchungen zu den Auswirkungen auf den Verkehr der Kreisstraße NEW 42 
und der Autobahn A 6 erforderlich werden, ist im Zuge des laufenden Verfahrens zu klären.  
 
Hinweise: 
Im Besonderen wird weiterhin auf den Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der 
Planung von PV-Freiflächenanlagen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit, bearbeitet durch die ARGE Monitoring PV-Anlagen hingewiesen. In diesem Leitfaden werden 
sämtliche möglichen Umweltauswirkungen, sowie die daraus möglicherweise entstehenden Beein-
trächtigungen durch PV-Freiflächenanlagen, auch die auf Menschen aufgezeigt. Auch hier wird keiner-
lei Beeinträchtigung für die Gesundheit des Menschen festgestellt. 
 

Immissionen in Form von Staub, Steinschlag 
Der Geltungsbereich grenzt unmittelbar an landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Etwaige 
Schäden, ausgehend von der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung, müssen privatrechtlich 
geregelt werden. Die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen und 
die damit unter Umständen verbundenen zeitlich auftretenden Emissionen sind zu dulden. 
 
 
 

6 VER- UND ENTSORGUNG 

6.1 Wasserversorgung 

Ein Anschluss an die zentrale Wasserversorgung wird für die beabsichtigte Nutzung nicht 
benötigt. 
 

6.2 Schmutzwasserbeseitigung 

Innerhalb der Anlage fallen keine Schmutzwässer an. Ein Anschluss an das öffentliche Ver-
sorgungsnetz, bzw. an eine private Schmutzwasseranlage ist daher nicht erforderlich. 
Die Reinigung der Module darf ausschließlich mit Wasser ohne Zusätze erfolgen. 
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6.3 Niederschlagswasserbeseitigung 

Die Grundstücksentwässerung hat nach DIN 1986-100 in Verbindung mit DIN EN 752 und 
DIN EN 12056 zu erfolgen. 
Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderli-
che Maß beschränkt. 
Das anfallende Niederschlagswasser der kompletten Freiflächen sowie der Dachwässer der 
Übergabe-/ Wechselrichter-/ Trafostation / Batteriespeicher wird innerhalb des Planungsge-
bietes versickert und somit dezentral auf den privaten Grundstücksflächen dem Untergrund 
zurückgeführt. Das anfallende Niederschlagswasser ist nach den Vorgaben der NWFreiV vor 
Ort zu versickern. 
In Abhängigkeit der Einschätzungen der zuständigen, am Verfahren beteiligten Fachbehör-
den ist dies gegebenenfalls zu konkretisieren. Sollten hierfür Erfordernisse abzuleiten sein, 
gehen diese zu Lasten des Anlagenbetreibers. 
 
 

6.4 Grundwasser 

Detaillierte Aussagen über die Grundwasserverhältnisse können derzeit nicht getroffen wer-
den, da keine Berechnungen bzw. wasserwirtschaftlichen Nachweise vorliegen. Bauvorha-
ben sind gegen Schichtwasser zu sichern. 

Die Freilegung von Grundwasser ist beim Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab, Abt. 
Wasserrecht umgehend anzuzeigen. Für eine ggf. erforderliche Bauwasserhaltung ist 
beim Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab, Abt. Wasserrecht rechtzeitig eine was-
serrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 

Metalldächer aus Blei- / Zink- / Kupfer sind nicht zulässig, um etwaige diffuse Einträge dieser 
Schwermetalle in das Grundwasser zu vermeiden. 

Der Geltungsbereich liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes. 
 

6.4.1 Oberflächengewässer 

An der nordöstlichen Grenze des Planungsbereichs befindet sich ein Rückhaltebecken. 
 
 

6.5 Hochwasser 

Überschwemmungsgebiete 
Nach dem UmweltAtlas Naturgefahren sind keine überschwemmungsgefährdeten Ge-biete 
ausgewiesen. 
 
Wassersensible Bereiche 
Gemäß UmweltAtlas Naturgefahren konnte im Planungsgebiet kein wassersensibler Bereich 
festgestellt werden. 
 
 

6.6 Energieversorgung 

Elektrizität 

Das Versorgungsnetz wird durch das Bayernwerk unterhalten. 

Netzeinspeisung der geplanten Anlage 
Als günstigster Netzverknüpfungs- und Netzanschlussbereich der geplanten Stromerzeu-
gungsanlage mit dem Versorgungsnetz des Bayernwerks wird seitens des Netzbetreibers die, 
das Solarfeld im Norden querende 20kV-Leitung genannt. 

Freileitungen 

Das Planungsgebiet wird durch eine 20kV-Freileitung des Bayernwerks tangiert. 
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Gas 
Das Planungsgebiet wird nicht von Gashochdruckleitungen berührt. 
 
 

6.7 Abfallentsorgung 

Die Abfallbeseitigung bzw. -verwertung ist über den Landkreis geregelt. 
Bei vorliegender Anlage fällt jedoch nutzungsbedingt kein Abfall an. 
 
 

6.8 Telekommunikation 

Deutsche Telekom AG 
Die Telekom Deutschland GmbH betreibt aktuell keine Telekommunikationslinien innerhalb 
des Änderungsbereichs. 
Eine Versorgung des Planungsbereiches mit Telekommunikationseinrichtungen ist bei vor-
liegender Planung nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. 
Gegebenenfalls ist dennoch die Anbindung an das Telekommunikationsnetz der Deutsche 
Telekom auf freiwilliger Basis und unter der Voraussetzung der Kostenerstattung durch den 
Vorhabenträger möglich. Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstim-
mung des Vorhabenträgers mit der Telekom erforderlich. 

Hinweis: 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanä-
le“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 – u. a. Abschnitte 3 
und 6 – zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung 
und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
 
 
 

7 ALTLASTEN 

Altlast- bzw. Altlastverdachtsflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht bekannt. Dies besagt jedoch nicht, dass die Flächen frei von jeglichen 
Altlasten oder Bodenverunreinigungen sind. Sollten daher bei Aushubmaßarbeiten Verfül-
lungen mit Hinweisen auf schädliche Bodenveränderungen angetroffen werden, ist das 
Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab, staatliches Abfallrecht und Bodenschutzrecht, zu 
melden und die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Verunreinigtes Aushubmaterial ist 
ordnungsgemäß gegen Nachweis zu entsorgen. 
 
 
 

8 DENKMALSCHUTZ 

8.1 Bodendenkmäler 

Bodendenkmäler sind im Bereich der vorgesehenen Sondergebietsausweisung nicht be-
kannt. 
 
 

8.2 Baudenkmäler 

Im Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan selbst 
sowie dessen näherem Umgriff oder in direkter Sichtbeziehung sind keine Baudenkmäler re-
gistriert. 
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9 BRANDSCHUTZ 

Bezüglich des vorbeugenden baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind bei der Auf-
stellung von Bauleitplanungen die allgemeinen Bestimmungen gemäß den Vorschriften der 
DIN 14090 sowie der BayBO einzuhalten. Hierbei müssen ausreichende Aufstell- und Be-
wegungsflächen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst vorgesehen werden, die Zufahrt 
muss jederzeit gewährleistet sein. 

Insgesamt gesehen ist der abwehrende Brandschutz sowie die Bereitstellung der notwendi-
gen Löschwasserversorgungsanlagen entsprechend Art. 1 Abs. 1 und 2 des Bayerischen 
Feuerwehrgesetzes (BayFwG) sicherzustellen. 

Bezüglich des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes wird im vorliegenden Vorha-
ben auf gegebenenfalls besondere Anforderungen speziell für Photovoltaikanlagen hinge-
wiesen. Hierbei ist besonders DIN14095 zu beachten, ein entsprechender Feuerwehrplan 
vor-zusehen. Dieser ist dem Kreisbrandrat zur Durchsicht und Freigabe vorzulegen. 

Im Falle der Bereitstellung einer gewaltlosen Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr kann am 
Zufahrtstor ein Feuerwehr-Schlüsseldepot Typ 1 vorgesehen werden. 

Hinsichtlich der erforderlichen Flächen für die Feuerwehr (Feuerwehrzufahrt / Aufstell- und 
Bewegungsflächen) sind entsprechend der Liste der Technischen Baubestimmungen (vgl. 
AIMBI Nr. 14/2013 lfd. Nr. 7.4) die Vorgaben der “Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ 
(Fassung 02/2007) einzuhalten. 

Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit im Schadensfall müssen am Zauntor deutlich und dau-
erhaft die Nennung und die Erreichbarkeit des Verantwortlichen für die technische Anlage 
angebracht sein. Dies ist auch der örtlichen Feuerwehr mitzuteilen. 

Hinweis: 

Die Belange des Brandschutzes gehen grundsätzlich zu Lasten des Vorhabenträgers. 

 
 
 

10 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE 

10.1 Bestandsbeschreibung 

Naturraum 

Der Änderungsbereich liegt in der naturräumlichen Haupteinheit 401 Vorderer Oberpfälzer 
Wald und darin wiederum in der Untereinheit 401F Pfreimdtal und Oberpfälzer Bergland. 

Geologie/ Boden 

Nach Aussagen des UmweltAtlas Boden handelt es sich am Standort um 743 Fast aus-
schließlich Braunerde aus skelettführendem (Kryo-)Sand bis Grussand (Granit oder Gneis). 

Vegetationsbestand 

Geländebegehungen erfolgten im Herbst 2021.  

Bei der Eingriffsfläche handelt sich um intensiv bewirtschaftetes Grünland, die Ausgleichs-
fläche stellt einen Acker dar. Eine Sekundärvegetation mit naturschutzfachlicher Bedeutung 
ist nicht ausgebildet. 
Entlang des Feldweges befinden sich nitrophile Altgrasbestände ohne besondere Wertigkei-
ten. 
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10.2 Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind Eingriffe in Natur und Landschaft entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben auszugleichen. 
Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs erfolgt nach dem Leitfaden Eingriffsre-
gelung in der Bauleitplanung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 
und Verkehr (2021). 

Es gilt nach einer vorangegangenen Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft 
die Schutzgüter des Naturhaushaltes unter Betrachtung der zu erwartenden erhebli-
chen Beeinträchtigungen hinsichtlich ihrer Leistungs- und Funktionsfähigkeit zu be-
werten. Das Kompensationserfordernis wird für das Schutzgut Arten und Biotope flä-
chenbezogen errechnet. Für die restlichen Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft, 
Landschaftsbild sowie für eventuelle Ergänzungen zum Schutzgut Arten und Biotope 
erfolgt die Bewertung verbal-argumentativ. 

Nach dem neuen Leitfaden Eingriffsregelung in der Bauleitplanung erfolgt die Ein-
griffs- und Ausgleichsflächenbilanzierung nach Wertpunkten. Hierbei muss der Aus-
gleichsbedarf in Wertpunkten der geplanten Ausgleichsfläche in Wertpunkten ent-
sprechen. Zuletzt wird der Ausgleichsflächenbedarf in Wertpunkten unter Berücksich-
tigung der geplanten Maßnahmen in einen konkreten Flächenbedarf umgerechnet. 

Zusätzlich werden bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen die Hinweise des Bayerischen Staats-
ministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr zur bau- und landesplanerischen Behandlung von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom 10.12.2021 für die Eingriffsregelung herangezogen. 
Im vorliegenden Fall wird ein Kompensationsbedarf von 56.934 Wertpunkten für die auszu-
gleichenden Sondergebietsflächen erforderlich. Die Kompensation erfolgt auf 12.350m² in 
Form einer Überlagerung von natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen mit 74.100 
Wertpunkten auf Grundstücken Fl.Nrn. 275 und 275/1 der Gemarkung Preppach unmittelbar 
nördlich des Solarfeldes. 
Die Beschreibung der Kompensationsflächen /-maßnahmen für unvermeidbare Eingriffe in 
Natur und Landschaft hinsichtlich der Eingriffsregelung erfolgt detailliert auf der Ebene des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan “Sonnenpark Wittschau“. 
 
 
 

11 UMWELTPRÜFUNG / UMWELTBERICHT 

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB ein Umweltbericht erforderlich, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. 

Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes hängen von der jeweiligen Planungssi-
tuation ab und werden von der Kommune in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde 
festgelegt. 

Im vorliegenden Fall erfolgt die Erarbeitung des Umweltberichtes parallel zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes durch Deckblatt Nr. 02 des Marktes Wittschau und dient somit 
gleichzeitig als Planungsgrundlage für das laufende Bauleitplanverfahren. 

Hinsichtlich der darin gewonnenen Erkenntnisse wird auf den Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB zur Änderung des Flächennutzungsplanes durch Deckblatt Nr. 02 des Marktes 
Leuchtenberg verwiesen, der den Verfahrensunterlagen beiliegt. 
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GESETZE 

BAUGESETZBUCH [BauGB] in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 [BGBl. I, S. 3634], 
das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 [BGBl. I S. 674] geändert worden ist 

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG [BauNVO] in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
[BGBl I S. 3786], die durch Art. 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 [BGBl. I S. 1802] geändert worden ist 

BAYERISCHE BAUORDNUNG [BayBO] in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 [GVBl. 
S. 588, BayRS 2132-1-B], die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 [GVBl. S. 286] geändert 
worden ist 
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BUNDESNATURSCHUTZGESETZ [BNatSchG] vom 29.07.2009 [BGBl. I S. 2542], das zuletzt durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 [BGBl. I S. 3908] geändert worden ist 

GESETZ ÜBER DEN SCHUTZ DER NATUR, DIE PFLEGE DER LANDSCHAFT UND DIE ERHO-
LUNG IN DER FREIEN NATUR [Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG] vom 23.02.2011 
[GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U], das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 [GVBl. S. 352] ge-
ändert worden ist 

WASSERHAUSHALTSGESETZ [WHG] vom 31.07.2009 [BGBl. I S. 2585], das zuletzt durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 18.08.2021 [BGBl. I S. 3901] geändert worden ist 

BAYERISCHES WASSERGESETZ [BayWG] vom 25.02.2010 [GVBl. S. 66, BayRS 753-1-U], das zu-
letzt durch § 1 des Gesetzes vom 9.11.2021 (GVBl. S. 608) geändert worden ist 

GESETZ ZUM SCHUTZ UND ZUR PFLEGE DER DENKMÄLER [Bayerisches Denkmalschutzgesetz – 
BayDSchG] in der Bayerischen Rechtssammlung [BayRS 2242-1-K] veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch Gesetz vom 23.04.2021 [GVBl. S. 199] geändert worden ist 

VERORDNUNG ZUM SCHUTZ WILD LEBENDER TIER- UND PFLANZENARTEN [Bundesarten-
schutzverordnung – BArtSchV] vom 16.02.2005 [BGBl. I S. 258, 896], die zuletzt durch Art. 10 des Ge-
setzes vom 21.01.2013 [BGBl. I S. 95] geändert worden ist 

GESETZ FÜR DEN AUSBAU ERNEUERBARER ENERGIEN [Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 
2021] vom 21.07.2014 [BGBl. I S. 1066], das zuletzt durch Art. 11 des Gesetzes vom 16.07.2021 
[BGBl. I S. 3026] geändert worden ist 

BAYERISCHE KOMPENSATIONSVERORDNUNG [BayKompV] vom 07.08.2013 [GVBl. S. 517, 
BayRS 791-1-4-U] die durch § 2 des Gesetzes vom 23.06.2021 [GVBl. S. 352] geändert worden ist 
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S. 1554], die zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung vom 19.06.2020 [BGBl. I S. 1328] geändert wor-
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BAYERISCHES GESETZ ZUR AUSFÜHRUNG DES BUNDES-BODENSCHUTZGESETZES [Bayeri-
sches Bodenschutzgesetz – BayBodSchG] vom 23.02.1999 [GVBl. S. 36, BayRS 2129-4-1-U], das zu-
letzt durch Gesetz vom 9.12.2020 [GVBl. S. 640] geändert worden ist 

BAYERISCHES FEUERWEHRGESETZ [BayFwG] vom 23.12.1981 in der Bayerischen Rechtssamm-
lung [BayRS 215-3-1-I] veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 
24.07.2020 [GVBl. S. 350] geändert worden ist 

 

GESETZ ZUR AUSFÜHRUNG DES BÜRGERLICHEN GESETZBUCHS IN DER BAYERISCHEN 
RECHTSSAMMLUNG [AGBGB] vom 20.09.1982 [BayRS IV S. 571], das zuletzt durch § 1 Abs. 299 
der Verordnung vom 26.03.2019 [GVBl. S. 98] geändert worden ist 
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SONSTIGE DATENQUELLEN 

BAYERISCHES FACHINFORMATIONSSYSTEM NATURSCHUTZ [FIN-WEB]:  
https://www.lfu.bayern.de/natur/fis-natur 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN, FÜR LANDESENTWICKLUNG UND HEI-
MAT - LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM BAYERN [LEP]: 
https://www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/landesentwicklungsprogramm/ 

BAYERNATLAS - ONLINEANGEBOT DES LANDESAMTES FÜR DIGITALISIERUNG, BREITBAND 
UND VERMESSUNG: 

http://geoportal.bayern.de/bayernatlas 

RAUMINFORMATIONSSYSTEM BAYERN:  

http://risby.bayern.de 

UMWELTATLAS BAYERN: https://www.umweltatlas.bayern.de 

REGIONALER PLANUNGSVERBAND OBERPFALZ – REGIONALPLAN REGION OBERPFALZ 
NORD: https://www.oberpfalz-nord.de 


